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Empfehlungen G- AIS - FSFJ-K
der Ausschisse

zu Punkt ... der 1061. Sitzung des Bundesrates am 30. Januar 2026

Verordnung uber die Beteiligung der maRgeblichen Organisatio-
nen der Pflegeberufe auf Bundesebene (Pflegeberufebeteili-
gungsverordnung - PfiBBetV)

A

Der federfiihrende Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, der Verord-
nung gemiB Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach MaBgabe folgender Ande-
rung zuzustimmen:

1. Zu 8 6 Absatz 1 Satz 1 PfIBBetV

In § 6 Absatz 1 Satz 1 ist nach der Angabe , Korperschaften des 6ffentlichen
Rechts auf Landesebene, die Belange* die Angabe ,,von Arbeitnehmenden, ins-
besondere* einzufiigen.

Begriindung:

Es wird begriifit, dass die Moglichkeit geschaffen wird, weitere Organisationen
zu beteiligen. Das erscheint vor der Situation sinnvoll, dass aktuell mit dem
DPR nur eine einzige Organisation die Kriterien nach § 1 PfIBBetV erfiillt.
Aufgrund der Situation in den Lédndern und insbesondere in der Freien Hanse-
stadt Bremen ist hier eine Offnung fiir Organisationen wiinschenswert, die sich
zwar nicht ausschlieBlich, aber ausdriicklich auch fiir die Belange der Berufs-
gruppe der Pflegenden einsetzen. Beispielsweise fiir die Arbeitnehmerkammer
Bremen bietet sich die Einbeziehung insbesondere fiir Fragen der Rechte von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Pflege an. Der Verordnungstext
rdumt diese Moglichkeit nicht eindeutig ein.
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2. Der Ausschuss fiir Arbeit, Integration und Sozialpolitik,
der Ausschuss fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
der Ausschuss fiir Kulturfragen

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemill Artikel 80 Absatz 2 des
Grundgesetzes zuzustimmen.



	Verordnung über die Beteiligung der maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe auf Bundesebene (Pflegeberufebeteiligungsverordnung - PflBBetV)
	A
	1. Zu § 6 Absatz 1 Satz 1 PflBBetV

	B

